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Vorwort

Seit 2009 gab es in ambulanten und stationären Altenhilfeeinrichtungen 
die MDK-Noten. Nun ist Schluss. Die oft nicht nachvollziehbaren Mengen 
an Einser-Noten waren sicher ein Grund für die Abschaffung. Ein weiterer 
Grund – und auch die neue Ausrichtung – ist die Tatsache, dass all die Jah-
re nur die Ergebnisqualität der Pflegedokumentation geprüft wurde, nicht 
aber das Ergebnis beim Pflegebedürftigen und Klienten. Das ändert sich 
nun.

Daher befasst sich dieses Buch mit den neuen Qualitätsprüfungen in allen 
Altenhilfebereichen, ambulant, teilstationär (Tagespflege) und stationär. 
Denn der Gesetzgeber hat den Noten ein Ende beschert. Aus guten Gründen: 
»Allerdings können die Transparenzberichte derzeit nur Anhaltspunkte geben. 
Die veröffentlichten Bereichs- und Gesamtnoten ermöglichen keine differen-
zierte Qualitätsdarstellung und geben zu wenige Informationen über die tat-
sächliche Ergebnisqualität der Einrichtungen«1

Hinzu kommen zunächst stationär die Qualitätsindikatoren (QI). Diese sol-
len es möglich machen, dass Einrichtungen, Kassen, Mitarbeiter sowie In-
teressenten erkennen können, auf welchem Stand die Versorgungsqualität 
innerhalb einer Einrichtung, eines Dienstes steht.

Die Umsetzung dieser neuen Qualitätsindikatoren war, wie in der Vergan-
genheit schon, ein Politikum. Es gab unzählige Diskussionen und Sitzungen, 
bis letztlich im September 2018 die QI der Öffentlichkeit vorgelegt wurden. 
Beteiligt waren wie immer die Kassenvertreter und Vertreter/Verbände der 
Einrichtungen. Zunächst werden ab 2019 die QI in den stationären Einrich-
tungen angewendet. Im Vergleich zu den bisherigen Prüfvorgaben erheben 
die Einrichtungen dann regelmäßig (2 × jährlich) ihre Aussagen zur inter-
nen Qualität (Qualitätsindikatoren – QI) und werden auf deren Plausibilität 
und Korrektheit (Qualitätsaspekte – QA) überprüft.

1 6. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung am 15.12.2016
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 Wichtig   Es zählt die gute Vorbereitung

Dieses Buch erläutert die Qualitätsindikatoren (QI) und soll Ihnen 
dabei helfen, die Qualitätsprüfungen besser vorzubereiten und zu 
durchlaufen. Alle Einrichtungen/Dienste müssen sich auf das neue 
ergebnisorientierte Prüfsystem einstellen und entsprechende Vor-
arbeit leisten.

Es liegen derzeit (im Frühjahr 2019) noch keine Erfahrungswerte zum Um-
gang mit dem neuen Prüfverfahren vor. Wir beziehen uns daher auf die 
unten aufgeführten maßgeblichen Quellen. Diese sind veröffentlicht und 
können Ihnen als Grundlage für die Neuorientierung und Prüfungsvorbe-
reitung dienen. Sie erhalten Sie u. a. als Download unter https://www.pfle-
ge-prozess-beratung.de/download:
• Wingenfeld K et al. (2018): Entwicklung der Instrumente und Verfahren 

für Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI und die Darstellung nach 
§ 115 Abs. 1a SGB XI in der stationären Pflege. Abschlussbericht: Darstel-
lung der Konzeptionen für das neue Prüfverfahren und die Qualitätsdar-
stellung. Bielefeld/Göttingen, 3. September 2018

• Büscher A et al. (2018): Entwicklung der Instrumente und Verfahren für 
Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff.  SGB XI und die Qualitätsdarstellung 
nach § 115 Abs. 1a SGB XI in der ambulanten Pflege. Abschlussbericht Os-
nabrück/Bielefeld, 20. August 2018.

• GKV & MDS (2018): Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes über die 
Durchführung der Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leis-
tungen und der Qualität nach § 114 SGB XI für die vollstationäre Pflege 
vom 17. Dezember  2018. Qualitätsprüfungs-Richtlinien für die vollsta-
tionäre Pflege (QPR vollstationär).

• Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität, die Qualitätssicherung und 
-darstellung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qua-
litätsmanagements nach § 113 SGB XI in der vollstationären Pflege vom 
23.11.2018

https://www.pflege-prozess-beratung.de/download
https://www.pflege-prozess-beratung.de/download


1 � �Vom�Versuch,�die�Pflegequalität�
abzubilden

Die Abbildbarkeit von Qualität in der direkten pflegerischen Leistungser-
bringung erscheint wie die Quadratur des Kreises. Ein zufriedener Kunde 
bzw. sein Angehöriger sollten als Empfehlende auftreten können (▶ Abb. 1).

Im Gegensatz zur Lebensqualität liegt aber kein theoretisches oder em-
pirisch basiertes Konstrukt von Qualität in der Pflege vor. Darüber hinaus 
ist Qualität nichts Absolutes. Es handelt sich beim Begriff Qualität um eine 
Vielzahl von Kennzeichen/Merkmalen und Eigenschaften, die einem stän-
digen Wechsel unterworfen ist.2

2 Vgl. Hasseler M, Stemmer R, Weidekamp-Maicher M (2016): Abschlussbericht Entwicklung eines 
wissenschaftlich basierten Qualitätsverständnisses für die Pflege- und Lebensqualität.  
Abschlussbericht August 2016. Im Internet: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/ 
dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/wiss_qualitaetsverstaendnis/2016-08-25_
Abschlussbericht_wiss_Qualitaetsverstaendnis.pdf, Zugriff am 15. April 2019

Abb. 1 : Wenn es doch so einfach wäre!

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/wiss_qualitaetsverstaendnis/2016-08-25_Abschlussbericht_wiss_Qualitaetsverstaendnis.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/wiss_qualitaetsverstaendnis/2016-08-25_Abschlussbericht_wiss_Qualitaetsverstaendnis.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/wiss_qualitaetsverstaendnis/2016-08-25_Abschlussbericht_wiss_Qualitaetsverstaendnis.pdf
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Ein systematisches Qualitätsverständnis ist nicht in hinreichendem Maße 
belegbar3 (▶ Kap. 4.1). Es besteht bislang kein einheitlicher Konsens zur Be-
schreibung und Messbarkeitsmachung von Qualität in der Pflege. So schrei-
ben Hasseler et al. in ihrem Bericht zur Entwicklung eines wissenschaftlich 
basierten Qualitätsverständnisses (2016)4: »Des Weiteren muss der eher noch 
allgemein gehaltene Qualitätsbegriff in der Pflege inhaltlich gefüllt werden, um 
die Qualitätskennzeichen/Merkmale zu bestimmen, die mit Hilfe von Kriterien 
und Indikatoren in der Erfüllung eines vorab definierten Beurteilungsniveaus 
bewertet werden.«

Dieser Bericht (765  Seiten) ist einer von drei Projektaufträgen des 
GKV-Spitzenverbandes und wurde in den Jahren 2014–2016 erstellt. Er 
setzt sich mit einer zeitgemäßen Qualitätsdebatte (Pflegequalität, Lebens-
qualität) auseinander, die in die Entwicklung von Merkmalen und Kriterien 
mündet (▶ Kap. 1.1). Eine mittlerweile bekanntere Definition von Qualität 
bezieht sich auf die EN ISO: »So wird in der EN ISO 9000–2005 Qualität wie 
folgt definiert: »Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen er-
füllt.« (EN ISO 9000–2005).«5

Blumenstock bringt es auf den Punkt: »Qualität kann nicht direkt beobachtet 
werden. Es handelt sich vielmehr um einen theoretischen Begriff, um ein soge-
nanntes Konstrukt, das durch geeignete Indikatoren als messbare Größe weiter 
operationalisiert werden muss.«6 »Zusammenfassend ist erkennbar, dass in den 
pflegebezogenen Definitionen von Qualität ein produkt- sowie subjektbezoge-
nes Verständnis offenbar wird, der inhaltlich angemessen gefüllt werden muss.«7

In den o. g. Verweisen zur Auseinandersetzung mit einem zeitgemäßen 
Qualitätsverständnis kommen die Autorinnen8 zunehmend weg von einer 
linearen Abfolge von Qualitätserbringung und hin zu einem systemischen 
und dynamischen Qualitätsverständnis: »Im Kontext dieses Berichtes hat das 

3 Vgl. Hasseler et al. 2016
4 Ebd., S. 2
5 https://www.din.de/de/wdc-beuth:din21:82009580 , Zugriff am 16. April 2019)
6 Blumenstock G (2011): Zur Qualität von Qualitätsindikatoren. In: Bundesgesundheitsblatt 54 (2), S. 154
7 Hasseler et al. 2016, S. 5
8 Ebd.

https://www.din.de/de/wdc-beuth:din21:82009580
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1
Modell insofern eine Relevanz, als dass es verdeutlicht, dass Qualität in der pfle-
gerischen Versorgung systemisch gedacht werden muss, da die internationale 
Qualitätsdebatte der linearen Abfolge von Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität nicht mehr folgt.«9

Info
Qualitätsbeauftragte werden hier zukünftig genauer hinschauen 
müssen. Ist der PDCA-Zyklus, orientiert an Donabedian*, unter die-
ser Blickrichtung ein weiterhin tragbares Konstrukt?
* Donabedian A (1966): Evaluating the Quality of Medical Care. Milbank  

Memorial Fund Quarterly: Health and Society, 44. S. 166–203.

1.1   Was bisher geschah

Die Mängel im Prüfsystem der Pflegenoten waren bereits beim Start des 
Systems 2009 offensichtlich. So initiierte das Bundesgesundheitsministe-
rium bereits 2008–20011 ein Projekt10: »Entwicklung und Erprobung von 
Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Al-
tenhilfe«, um einen grundlegend neuen Ansatz mit der zentralen Frage: 
»Wie geht es dem Pflegebedürftigen?« zu verfolgen.

Dem folgte in den Jahren
• 2014 die »Durchführung einer systematischen Literaturrecherche und 

Beschreibung von 19 Kennzeichen/Merkmalen für die Qualität der pfle-
gerischen Versorgung«11,

9 Ebd., S. 21
10 Wingenfeld K, Engels D (2011): Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der 

Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe. Abschlussbericht. Bielefeld/Köln, S. 6. Im Internet: 
https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_Ergebnisqualitaet_.pdf, Zugriff am 
15. April 2019

11 Vgl. Hasseler et al. 2016

https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_Ergebnisqualitaet_.pdf


3   Ergebnisqualität Teil 2:  
Die Rückmeldung zu den 10 QI

Die Einrichtung erfasst 98  Fragen (▶ Kap. 2.5.2) für jeden Bewohner und 
meldet diese an die DAS. Von dieser kommen 10 QI zurück. Denn die Ein-
richtungen sollen mit ihren 10  QI mit anderen Einrichtungen verglichen 
werden. Was die Einrichtung zurückbekommt, ist eine Übersicht über die 10 
QI mit 15 Kennzahlen, da 5 QI mit jeweils zwei Risikogruppen einhergehen.

Qualitätsbereich 1: Erhalt und Förderung von Selbstständigkeit
1  Erhaltene Mobilität*
2   Erhaltene Selbstständigkeit bei alltäglichen Verrichtungen  

(z. B. Körperpflege)*
3   Erhaltene Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens und 

sozialer Kontakte

Qualitätsbereich 2: Schutz vor gesundheitlichen Schädigungen und 
 Belastungen
4  Dekubitusentstehung*
5  Schwerwiegende Sturzfolgen*
6  Unbeabsichtigter Gewichtsverlust*

Qualitätsbereich 3: Unterstützung bei spezifischen Bedarfslagen
7  Durchführung eines Integrationsgesprächs
8  Anwendung von Gurten
9  Anwendung von Bettseitenteilen
10  Aktualität der Schmerzeinschätzung

*Nach Risikogruppen getrennte Bewertung



4 � �Ergebnisqualität�Teil�3:� 
Die�neue�Qualitätsprüfung�für�
alle

Der Paradigmenwechsel im Prüfverfahren wird rasch deutlich, schaut man 
sich den Prüfungstag an. Es geht nicht mehr darum, am Prüfungstag mit 
einer guten Performance eine gute »Note« zu erzielen. Vielmehr werden 
auch stationär die über das Jahr erhobenen Qualitätsindikatoren der Ein-
richtung den in der Prüfung erhobenen Qualitätsaspekten hinzugefügt. Zu-
dem wird eine Plausibilitätsprüfung zugrunde gelegt und in einen Ergeb-
nisbericht überführt.

Auch wenn es vorerst ambulant und in der Tagespflege keine QI geben wird 
– es wird durch die neue Art der Qualitätsprüfung deutlich, dass das Wohl-
ergehen der Kunden auch hier im Vordergrund steht. Die Ausrichtung der 
Prüfung beleuchtet, ob erforderliche Hilfsmittel angeboten wurden und ob 
vorhandene Risiken nicht zum Nachteil gereichten.

Die Prüffragen in der Prüfung ambulant, teil- und vollstationär sind teils 
identisch mit der alten Prüfung, bspw. wenn es um Behandlungspflege geht. 
Teilweise aber gänzlich neu, z. B. beim Umgang mit herausforderndem Ver-
halten. Diese neuen Fragen stellen somit ggf. Problemfragen für Einrich-
tungen dar, ob ambulanter (▶ Kap. 6.5) oder stationärer (▶ Kap. 8.4) Prüf-
katalog.
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Tipp
• Schriftliche Handlungskonzepte sind eine sehr wichtige Grundla-

ge, sagen aber über den Bewohner/Patienten nichts aus.
• Dokumentationslücken sind misslich, aber ein fehlendes Handzei-

chen führt nicht zur Beeinträchtigung des Lebensalltags.

Bislang wurde der Erfüllungsgrad von Anforderungen an die Dokumenta-
tion geknüpft und geprüft. Bei den neuen Prüfungen stehen das negative 
Ereignis beim Pflegebedürftigen und das Vermeiden von Defiziten im Fokus 
der Beurteilung.

4.1   Lebensqualität und Pflegequalität –   
Für jede/n was dabei?

Je stärker Menschen auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind und 
je verwobener das Leben der Betroffenen mit den Leistungen einer Ein-
richtung, umso stärker verschwimmen die Grenzen zwischen Lebens- und 
Pflegequalität.38

Während der Zusammenhang zwischen wahrgenommener Pflegequalität 
und der Lebensqualität in der allgemeinen Bevölkerung nur dann gegeben 
sein dürfte, wenn die betrachteten Personen auf Pflege angewiesen sind, 
dürfte sich der Einfluss in der häuslichen Pflege bereits deutlich erhöhen.

38 Vgl. Hasseler et al. 2016



5 � �Qualitätsaspekte�(QA)�–� 
die�neue�Prüfung�für�alle

Deutschlands stationäre Pflegeeinrichtungen haben sie bereits, die neue 
QPR (Qualitätsprüfungs-Richtlinien) und die MuG (Maßstäbe und Grund-
sätze). Transparenzvereinbarungen wurden zum 1. November 2019 für alle 
Bereiche abgeschafft. Es heißt also: »Pflegenoten ade – Qualitätsaspekte 
hallo!«

Für die stationäre Pflege liegen bereits alle Informationen vor, für die am-
bulante Pflege und die Tagespflege noch nicht. Gleichwohl kennen wir die 
Fragen schon und gehen daher in den folgenden Kapiteln auf die Prüfungen 
in allen drei Arbeitsbereichen der Altenhilfe ein.

5.1   Die Bewertungssystematik(en) der neuen 
Prüfung

Der Paradigmenwechsel in der Prüfung hat begonnen. Die stationäre Pflege 
erhebt künftig alle sechs Monate intern ihre Ergebnisse und muss sich mit 
ihrem Ergebnis an anderen Einrichtungen messen lassen.

Aber auch die externe Prüfung, die gänzlich andere Wege geht, ist ein Zei-
chen, dass der Gesetzgeber der Pflege den Weg gewiesen hat, auf dem der 
Kunde im Mittelpunkt ihres Strebens stehen soll.

Das beginnt mit dem Strukturmodell, in dem der Kunde und seine wört-
liche Rede in jedem Themenfeld ganz vorn stehen. Es geht weiter über den 
Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die Pflegebedürftigkeit nur aus Sicht des 
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Pflegebedürftigen sieht, aus seiner Sicht die Fähigkeiten und den Grad der 
Selbstständigkeit bemisst. So geht es jetzt im neuen Prüfverfahren immer 
wieder um die »bedarfsgerechte Versorgung« und gemeint ist stets der Be-
darf des Kunden, nicht der der Pflege.

Es geht im neuen Prüfkatalog also um die Versorgungsqualität beim Kun-
den. Hierzu wurden nicht nur die Fragen drastisch gekürzt, sondern auch 
anders aufgebaut. Der Strukturteil ist nicht nur deutlich geschrumpft, son-
dern es wird auch anderes gewertet: statt Einzelfragen werden nun Qua-
litätsaspekte (QA) gewertet. Stationär werden von 16 QA insgesamt 15 be-
wertet, ambulant sind es bis zu 17 QA (je nach Auftrag beim Kunden). In der 
teilstationären Pflege werden 14 QA geprüft, von denen 13 bewertet werden.

5.1.1   Bewertung der Qualitätsaspekte

Das neue Prüfsystem bringt in allen Qualitätsaspekten eine neue Bewer-
tung. Statt wie bisher lediglich mit »erfüllt« oder »nicht erfüllt« oder »ja« 
bzw. »nein« zu bewerten, muss sich das Prüfteam nun weiter hineindenken 
in die Ergebnisse und eine feinere Gliederung nutzen. Aus »erfüllt« wird ein 
»A) keine Auffälligkeit« und aus »nicht erfüllt« werden drei Varianten von 
Nichterfüllung. Hierbei wird ein Mangel in der Dokumentation nicht als De-
fizit bezeichnet, wenn er keine Folge für den Kunden hat.

Die Qualitätsbeurteilung in der direkten Kundenversorgung gliedert sich 
also in vier Kategorien. Als Kategorie bezeichnet man in diesem Kontext die 
Abstufungsschritte, die die vorhandenen Defizite am deutlichsten benennen.

Diese Unterteilung in die Bewertungen A bis D werden für alle Bereiche der 
Altenhilfe verwendet. Für die ambulante Pflege und die Tagespflege wird die 
Bewertung im Abschussbericht ebenfalls so gesehen61.

61 QPR ambulant lag bei Redaktionsschluss des Buches noch nicht vor



6 � �Die�Qualitätsprüfung�ambulant

Die ambulante Pflege wird, wie die stationäre Pflege auch, die neuen Quali-
tätsprüfung sicher positiv sehen. Es geht nicht mehr nur um Handzeichen 
und Unterschriften auf Fortbildungsnachweisen etc. Es geht künftig um die 
Versorgungsqualität beim Kunden und das ist durchaus positiv.

6.1   Auswahl der Kunden

Anders als in der Vergangenheit werden die Kunden nicht nach Zufallsaus-
wahl benannt. Stattdessen werden im Vorfeld Gruppen von Kunden gebil-
det. Denn sechs Kunden werden nach Gruppenbildung64 gewählt und nur 
drei durch die Prüfer per Zufallsausfall bestimmt.

Gruppenbildung bedeutet, dass die Kunden in drei Gruppen unterteilt werden:
• A – Mobilität beeinträchtigt und kognitive Fähigkeiten beeinträchtigt.
• B – Mobilität beeinträchtigt, aber kognitive Fähigkeiten unbeeinträchtigt.
• C – Mobilität unbeeinträchtigt, aber kognitive Fähigkeiten beeinträchtigt.

64 Büscher A et al. (2018): Entwicklung der Instrumente und Verfahren für Qualitätsprüfungen nach 
§§ 114 ff. SGB XI und die Qualitätsdarstellung nach § 115 Abs. 1a SGB XI in der ambulanten Pflege. 
Abschlussbericht. Im Auftrag des Qualitätsausschusses Pflege. Osnabrück/Bielefeld.
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Sollte eine Gruppe nicht gebildet werden können oder sind nicht genügend 
Kunden einer Gruppe mit einer Prüfung einverstanden, werden die Gruppen 
nach folgendem Muster gebildet:
• C ersatzweise für A
• A ersatzweise für C
• C ersatzweise für B

Wenn die Kunden in diese Gruppen aufgeteilt sind, werden vier aus jeder 
Gruppe per Zufallsziehung (z. B. Zahl würfeln) ermittelt, also insgesamt 
12  Kunden. Die jeweils ersten beiden Kunden einer Gruppe werden ange-
fragt, ob sie einer Prüfung zustimmen, ansonsten rutschen die nächsten 
Kunden nach.

Sind die sechs Kunden aus der Gruppenbildung ermittelt, werden weite-
re drei Personen vom Prüfteam gewählt, wiederum mittels Zufall (Würfel 
o. ä.). Dabei sollen diese drei Kunden alle Behandlungspflege bekommen. 
Erhält ein Kunde spezielle Behandlungspflege (»spezielle Krankenbeob-
achtung«), soll er auf jeden Fall dabei sein.

6.2   Vorgehen der Prüfer

Die Prüfung wird nach wie vor angemeldet. Jeder Pflegedienst kann sich 
also einen Tag vorher auf die Prüfung einstellen. Die Prüfer führen das Ein-
führungsgespräch, in dem sie sich und ihre Qualifikation vorstellen und ein 
wenig über den Pflegedienst in Erfahrung bringen. Je nach Talent der Betei-
ligten werden hier schon Barrieren aufgebaut oder Brücken niedergerissen.

Nach dem Einführungsgespräch werden die Kunden anhand der Stichpro-
be(▶ Kap. 6.1) ausgewählt und um Einverständnis gebeten. Schließlich wird 
der Pflegedienst geprüft und nicht der Kunde! Daher geht keine Prüfung 
ohne Zustimmung des Kunden. Es kann durchaus vorkommen, dass Kun-
den ablehnen, weil sie diesen Zusammenhang nicht verstehen, oder Angst 
um ihren Pflegegrad haben oder mit Sanktionen der Pflegekasse nach einer 
Prüfung rechnen. Umso wichtiger ist es, dass die Pflegekräfte genau erklä-
ren, worum es bei der Prüfung geht!



7 � �Die�Qualitätsprüfung�in�der�
Tagespflege

Viele Tagespflegeeinrichtungen lagen in der Vergangenheit nicht gerade 
auf dem Radar der Prüfinstanzen. Tagespflegen, die geprüft wurden, wur-
den oft nicht bewertet, weil die Stichprobe zu klein war. Damit könnte mit 
der neuen Prüfform endgültig Schluss sein. Die Tagespflege hat einerseits 
nun endlich den lange erhofften eigenen Prüfkatalog und zudem wird die 
Stichprobe auf sechs Kunden reduziert. Das erhöht die Möglichkeit, dass 
diese sechs Kunden gefunden werden, einer Prüfung zustimmen und somit 
der Veröffentlichung von Ergebnissen nichts mehr im Wege steht.

7.1   Auswahl der Tagesgäste

Die Auswahl der Kunden besteht, anders als ambulant und stationär, nur 
aus einer reinen Zufallsstichprobe. Die Prüfer wählen also sechs Tagesgäs-
te, die am Tag der Prüfung anwesend sind.

Die Prüfer werden, wenn möglich, Tagesgäste mit möglichst vielen Risiken 
suchen. Allerdings werden die Prüfer nicht sehr wählerisch sein können, 
wenn sie diese Sechs für die Stichprobe zusammenbekommen wollen.

7.2   Vorgehen der Prüfer

Die Prüfung wird nicht mehr, wie in der Vergangenheit, unangemeldet er-
folgen, sondern nun einen Tag vorher angekündigt. So ist eine bessere Vor-



126 Die Qualitätsprüfung in der Tagespflege

bereitung möglich, ggf. können zusätzliche Mitarbeiter einbestellt werden, 
damit die Kundenversorgung am Tag der Prüfung auch gesichert ist.

Die Prüfer führen das Einführungsgespräch, in dem sie sich und ihre Quali-
fikation vorstellen und ein wenig über die Tagespflege in Erfahrung brin-
gen. Je nach Talent der Beteiligten werden hier schon Barrieren aufgebaut 
oder Brücken niedergerissen.

Nach dem Einführungsgespräch werden die Tagesgäste anhand einer Zu-
fallsauswahl ausgewählt und ihr Einverständnis eingeholt. Es wird schließ-
lich die Tagespflege geprüft und nicht der Tagesgast. Daher erfolgt keine 
Prüfung ohne Zustimmung der Tagesgäste.

Die Zustimmung wird wie in den vergangenen Jahren mündlich, telefo-
nisch eingeholt, weil dies der schnellste Weg ist. Aber auch hier gilt: Dieser 
schnelle Weg stand so nie in der QPR: Vielmehr war dort zu lesen: »Die Ein-
willigung der/des Pflegebedürftigen […] muss in einer Urkunde oder auf andere 
zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise gegenüber den 
Prüferinnen/Prüfern abgegeben werden, die Person des Erklärenden benennen 
und den Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift 
oder anders erkennbar machen (Textform) […] ist eine rechtzeitige Einholung 
der Einwilligung in Textform nicht möglich, so genügt ausnahmsweise eine 
mündliche Einwilligung, wenn andernfalls die Durchführung der Prüfung er-
schwert würde.«71

Die Prüfer haben in der Vergangenheit die Ausnahme stets zur Regel ge-
macht. Kaum ein Prüfer machte sich die Mühe zu warten, bis ein Betreuer 
oder Bevollmächtigter schriftlich eingewilligt hat.

Nicht wenige Angehörige, Betreuer und Bevollmächtige waren sich in der 
Vergangenheit nicht sicher, wozu genau sie zugestimmt haben. Einige 
fühlten sich sogar überrumpelt und äußerten nach der Prüfung, dass sie nie 
zugestimmt hätten, wenn sie gewusst hätten, was auf sie bzw. den Tages-

71 Qualitätsprüfungs-Richtlinien Transparenzvereinbarung Grundlagen der Qualitätsprüfungen nach 
den §§ 114 ff. SGB XI Teil 2 – Stationäre Pflege, S. 15



8 � �Die�Qualitätsprüfung�stationär

Die stationäre Pflege ist aktuell der einzige Bereich in der Altenhilfe, in dem 
hinsichtlich der Anforderungen der Qualitätsprüfung Klarheit herrscht, ba-
sierend auf den Qualitätsprüfungs-Richtlinien für die vollstationäre Pflege 
(QPR vollstationär) und deren Anlagen vom 17. Dezember 2018. Bei Redak-
tionsschluss dieses Buches lag folgende QPR vor:

QPR vollstationär: regelt das Prüfverfahren, Auswahl der Kunden, Aufgaben 
der Prüfer, Team und Abschlussgespräch etc. mit folgenden Anlagen:
1. Prüfbogen A Beurteilung der personenbezogenen Versorgung
2. Prüfbogen B Beurteilung auf der Einrichtungsebene
3. Prüfbogen C Gesamtergebnis der Plausibilitätskontrolle
4. Erläuterungen zu den Prüfbögen
5. Qualitätsbewertung der Qualitätsprüfung
6. Bewertung von Auffälligkeiten bei der Plausibilitätskontrolle
7. Strukturierungshilfe zur Durchführung des Teamgespräches
8. Strukturierungshilfe zur Durchführung des Abschlussgespräches
9. Struktur und Inhalte des Prüfberichtes für die vollstationäre Pflege75

Im Laufe des Jahres wird es dann vom MDS (www.mds-ev.de) eine Bro-
schüre geben, die diese Anlagen in einem Heft bündeln.

75 Vgl. https://www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/qualitaetspruefungen.html, Zugriff am 
24. April 2019

http://www.mds-ev.de
https://www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/qualitaetspruefungen.html
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8.1   Auswahl der Bewohner

In dem bislang bekannten Prüfverfahren wurden Bewohner gemäß ihrer 
Pflegestufe bzw. später ihres Pflegegrades für eine Stichprobe ermittelt. 
Eine Unterscheidung hinsichtlich ihrer Selbstständigkeit oder ihrer kogni-
tiven Beeinträchtigung fand nicht statt. Mit dem neuen Prüfverfahren än-
dert sich dies.

Zunächst sind regelhaft alle (▶ Kap. 2.5.4) Bewohner einer Einrichtung an-
onymisiert zu erfassen. Für alle Bewohner sind die relevanten Qualitäts-
aspekte zu erfassen. Es lassen sich durch die Möglichkeiten einer digitalen 
Zusammenführung der eingereichten Daten Beeinträchtigungen bei Be-
wohnern differenzierter abbilden.

Die Stichprobe76 ist so zu definieren, dass
• die relevanten Qualitätsaspekte bei möglichst vielen Personen geprüft 

werden können,
• die Prüfergebnisse so weit wie möglich vergleichbar sind,
• eine Plausibilitätsprüfung der einrichtungsinternen Erfassung von Ver-

sorgungsergebnissen möglich ist,
• für die Einrichtungen nicht vorhersehbar ist, welche Personen in die 

Stichprobe einbezogen werden.

Es ist davon auszugehen das neun Bewohner in die externe Qualitätsprü-
fung einbezogen werden. Sechs Bewohner ergeben sich aus der Auswertung 
der Qualitätsindikatoren durch die DAS. Drei weitere Bewohner werden vor 
Ort in der externen Prüfung per Zufallsauswahl durch die Prüfdienste fest-
gelegt. Die Projekttests ergaben, dass es bei einer kleinen Stichprobe zu 
einer schlechteren Gesamtbewertung kommen kann77.

76 Wingenfeld 2018, S. 94
77 Vgl. Wingenfeld 2018, S. 338



9 � �Die�Qualitätsdarstellungs-
vereinbarung

Am 19. März 2019 wurde die Qualitätsdarstellungsvereinbarung (QDV) im 
Qualitätsausschuss Pflege verabschiedet. Der Qualitätsausschuss gab hierzu 
eine Pressemitteilung93 heraus: »Die Qualitätsdarstellungsvereinbarung wird 
unverzüglich nach Rückmeldung des zuständigen Ministeriums auf der Home-
page der Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses Pflege online zum Download 
bereitgestellt.«

Dies ist bei Redaktionsschluss dieses Buches im Mai 2019 noch nicht ge-
schehen. Eine solide Grundlage der QDV bietet jedoch der eingangs bereits 
genannte Abschlussbericht94. In diesem wird (ab Kapitel 6) der Aufbau der 
QDV vorgestellt. Soweit man aus internen Kreisen hört, wurde der Vorschlag 
der Wissenschaftler komplett übernommen.

Die QDV löst die Noten ab, die als Übergangslösung geplant, dann doch zehn 
Jahre Bestand hatten. Der Gesetzgeber wollte mehr Transparenz als die No-
ten, die weitgehend nur auf Dokumentationsergebnissen beruhten. Der Ge-
setzgeber sah es für den »Nutzer« als Wesentlich an, dass dieser erkennen 
könne, welche Ergebnisse in der Pflege vorliegen.

Der Fokus der Qualitätsdarstellung liegt also beim viel zitierten Nutzer. 
Die QPR liegt nun für die stationären Einrichtungen vor und definiert ver-
schiedene Nutzergruppen. Für die ambulante Pflege und Tagespflege wird 

93 https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2019/03/20190319-PM-erweiterter-QAP-Qua-
litatsdarstellungsvereinbarung.pdf, Zugriff am 18. April 2019)

94 Wingenfeld et al. 2018

https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2019/03/20190319-PM-erweiterter-QAP-Qualitatsdarstellungsvereinbarung.pdf
https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2019/03/20190319-PM-erweiterter-QAP-Qualitatsdarstellungsvereinbarung.pdf
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es bei der eingleisigen Darstellung der Ergebnisse nach Begehung durch das 
MDK-/PKV-Prüfteam bleiben. Auch hier können sich die beiden Dienstleis-
tungsbereiche am Abschlussbericht orientieren. Dort ist alles hinterlegt, 
was als Vorschlag der Qualitätsdarstellung zum neuen Vorgehen im Raum 
steht. In ▶ Kap. 6.3 finden sie die Hinweise zur ambulanten Bewertung und 
in ▶ Kap. 7.3 jene zur Bewertung in der Tagespflege.

In der Beschreibung zu den Nutzern werden als erstes die primäre Nutzer-
gruppe genannt: der pflegebedürftige Mensch, der eine Dienstleistung in 
Anspruch nehmen möchte und als Orientierung die Bewertung anschauen 
kann, um sich so ein Bild über die Ergebnisqualität zu verschaffen.

In der Regel ist diese Nutzergruppe zu erweitern um die direkten Angehöri-
gen, die für ihre Zugehörigen einen Pflegedienst, eine Tagespflege oder eine 
Wohnform mit speziellem Unterstützungsbedarf suchen.

Weitere Nutzergruppen, die sich ebenfalls für die Darstellung der Qualität 
interessieren könnten, jedoch mit abweichender Zielsetzung, sind auch ex-
terne Dienstleister sowie zukünftige Mitarbeiter. Dies sind sozusagen se-
kundäre Nutzergruppen.

Die Inhalte der QDV werden von den Prüfinstanzen vorgegeben und on-
line für alle Interessierten einsehbar sein. Umso wesentlicher ist es für jede 
Pflegeeinrichtung, von ihrer Mitwirkungsoption Gebrauch zu machen.

Tipp
Informieren Sie Ihre Nutzergruppen zügig über Ihre Einrichtung. 
Nutzen Sie Ihre Mitwirkungsoptionen!
Ebenso wir die Mitarbeitenden von Einrichtungen über die geänder-
te Prüfsystematik informiert werden müssen, sollten auch die 
Nutzergruppen informiert werden.
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